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Vertrag über die Europäische Union (Maastricht, 7. Februar 1992)

 […]

Artikel N 

(1) Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der 
Verträge, auf denen die Union beruht, vorlegen. 

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und gegebenenfalls der Kommission eine 
Stellungnahme zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates einberufen, um die an den genannten Verträgen 
vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren. Bei institutionellen Änderungen im Währungsbereich wird 
auch die Europäische Zentralbank gehört. 

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen 
Vorschriften ratifiziert worden sind. 

(2) Im Jahr 1996 wird eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten einberufen, um die 
Bestimmungen dieses Vertrags, für die eine Revision vorgesehen ist, in Übereinstimmung mit den Zielen 
der Artikel A und B zu prüfen. 
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